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1. Mitgliedergruppen gemäß § 4 der Grundordnung 
 

Professor*innen1  
Professoren, einschl. Vertretungsprofessoren 
(§ 50 Abs. 1 Nr. 1 SächsHSFG) 

 
Mitarbeiter*innen1  

(§ 50 Abs. 1 Nr. 2 und 4 SächsHSFG) 
 

Studierende 
(§ 50 Abs. 1 Nr. 3 SächsHSFG) 

  
Grundeinheiten der Hochschule: 

Fakultäten: n+n1… 

Zentrale Einrichtungen:  HSP, SK, ZfL, ZIT, ZKI (HRZ, HSB, Zfe), ZWB,  Institute  

Hochschulverwaltung:  Stabsstellen, DFP, DPR, DSI, DTG 
 
 
 
 

2. Zuordnung von Wahlvorgängen zu den Mitgliedergruppen gemäß § 4 der Grundord-
nung 

 
Fakultätsräte   

⇒ Professor*innen  
Professor*innen, einschl. Vertretungsprofessor*innen der jeweiligen Fakultät 

⇒ Mitarbeiter*innen der jeweiligen Fakultät 

⇒  Studierende der jeweiligen Fakultät  

 
Gleichstellungsbeauftragte/Stellvertreter*innen in den Fakultäten   

⇒ Professor*innen 
Professor*innen, einschl. Vertretungsprofessor*innen der jeweiligen Fakultät 

⇒ Mitarbeiter*innen der jeweiligen Fakultät      

⇒   Studierende der jeweiligen Fakultät   

 

                                                 
1 Es muss eine Beschäftigung von mindestens zu einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit an der Hochschule 
Zittau/Görlitz vorliegen (Definition des Mitglieds gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 SächsHSFG). 
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Gleichstellungsbeauftragte/Stellvertreter*innen in den Zentralen Einrichtungen   
 

⇒ Mitarbeiter*innen der jeweiligen Zentralen Einrichtung 
   

 
Senat und Erweiterter Senat  

 
⇒ alle Professor*innen  

Professor*innen, einschl. Vertretungsprofessor*innen 
 

⇒ alle Mitarbeiter*innen  

 
⇒ alle Studierende  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


